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__________________________________________________________________________________  

Merkblatt 
zum Geltungsbereich der Lenk- und Ruhezeitvorschriften 
im Binnenverkehr sowie im grenzüberschreitenden 
Verkehr bei Transporten mit Fahrzeugkombinationen 
bestehend aus Personenwagen und Anhänger 
__________________________________________________________________________________  

1. Grundsatz 

Fahrzeugkombinationen zum Sachentransport, deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis 3,5 t 

übersteigt, fallen unter den Geltungsbereich der Chauffeurverordnung (ARV 1; Art. 3 Abs. 1 Bst. a). 

Die Bestimmung findet auch dann Anwendung, wenn ein Sachentransportanhänger von einem 

Personenwagen gezogen wird. Dies gilt auch im grenzüberschreitenden Verkehr. Zur Einhaltung 

der Lenk- und Ruhezeitvorschriften muss der Fahrtschreiber ab Beginn der Fahrt bedient werden. 

2. Ausnahmen, die auch im grenzüberschreitenden Verkehr Anwendung finden 

a. Nichtgewerbliche Transporte 

Nichtgewerbliche Transporte mit Fahrzeugkombinationen bis zu einem Gesamtzugsgewicht von 

7,5 t fallen nicht unter die Lenk- und Ruhezeitvorschriften (Art. 4 Abs. 1 Bst. h Ziff. 1 ARV 1, Art. 3 

Bst. h Verordnung (EG) Nr. 561/2006, Art. 2 Abs. 2 Bst. j AETR).  

b. Gewerbliche Transporte 

Gewerbliche Transporte mit Fahrzeugkombinationen mit einem Gesamtzugsgewicht bis 7,5 t, 

welche innerhalb eines Umkreises von 100 km um den Standort des Unternehmens zum Transport 

von Material oder Ausrüstung benutzt werden, die der Führer oder die Führerin zur Berufsausübung 

verwendet, fallen nicht unter die Lenk- und Ruhezeitvorschriften (Art. 4 Abs. 1 Bst. h Ziff. 2 ARV 1, 

Art. 3 Bst. aa Verordnung (EG) Nr. 561/2006 i.V.m. Art. 45 Ziff. 1 Verordnung (EU) Nr. 165/2014).  

3. Ausnahmen, die einzig im Binnenverkehr Anwendung finden 

Im Binnenverkehr gilt die ARV 1 ferner nicht für Führer und Führerinnen, die ausschliesslich von 

den Lenk- und Ruhezeitvorschriften ausgenommene Fahrten durchführen, worunter auch 

Fahrzeugkombinationen zum Sachentransport fallen, sofern das Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs 

3,5 t nicht übersteigt (Art. 4 Abs. 2 Bst. b ARV 1). 


